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Seit über sieben Jahren setzt sich 
der Bundesverband Deutscher 
Stiftungen für eine Reform des 

Stiftungsrechts ein. Am 24. Juni ka
men diese Bemühungen mit der Ver
abschiedung des Gesetzes zur Verein
heitlichung des Stiftungsrechts zu 
einem erfolgreichen Abschluss. Die 
 Reform tritt zum 1. Juli 2023 in Kraft 
und ein Stiftungsregister wird zum 
1. Januar 2026 etabliert. Ob wir endgül
tig zufrieden sein dürfen, wird sich 
erst in der praktischen Handhabung 
durch die Aufsichtsbehörden und die 
sich zum Gesetz entwickelnde Recht
sprechung zeigen. Wir sind jedoch 
 zuversichtlich, dass die neu geregelten 
Strukturmaßnahmen – etwa die Mög
lichkeiten für Satzungsänderungen, 
die Umwandlung in Verbrauchsstif
tungen, Zu und Zusammenlegung so
wie Auflösung – insbesondere kleine 
und mittlere Stiftungen stärken, die 
somit in der anhaltenden Niedrigzins
phase einen größeren Handlungs
spielraum haben.

Eine große Errungenschaft stellt die 
Vereinheitlichung des Stiftungsrechts 
auf Bundesebene für alle Stiftungen 
des bürgerlichen Rechts dar. Der Le
benszyklus einer Stiftung wird nun 
einheitlich kodifiziert und löst die Zer
splitterung durch die bisherigen Lan
desstiftungsgesetze ab. Wir erwarten 
hier eine konvergente Rechtsentwick
lung für das gesamte  Bundesgebiet.

Aus Gründen der Transparenz und 
Verlässlichkeit im Rechtsverkehr wird 
ein zentrales Stiftungsregister mit 
 Publizitätswirkung ab dem 1. Januar 
2026 beim Bundesamt für Justiz ge
führt werden, in das die rechtlich selb
ständigen Stiftungen des bürgerlichen 
Rechts eingetragen werden müssen. 
Die nicht immer aktuellen Vertreter
bescheinigungen der Vorstände sind 
dann kein Thema mehr. Wir hätten 
 allerdings die Einrichtung eines Stif
tungsregisters bei den Amtsgerichten 
analog dem HReg beziehungsweise 
VereinsReg bevorzugt.

Die Einführung der sogenannten 
Business Judgement Rule wird den 
Vorständen und der Geschäftsführung 
mehr Sicherheit für die zu treffenden 
Prognoseentscheidungen geben, ins
besondere bei den haftungsträchtigen 
Anlageentscheidungen in der Vermö
gensverwaltung und in der Mittelver
wendung. Die Verantwortlichen kön
nen sich nunmehr darauf verlassen, 
dass sie bei sorgfältiger und sachkun
diger Prüfung keine vorwerfbaren 
Pflichtverletzungen riskieren.

Eine komplette Neuregelung zu 
dem Stiftungsvermögen und den Vor
gaben zu seiner Verwaltung stellt die 
zukünftige Unterscheidung zwischen 
Grundstockvermögen und sonstigem 
Vermögen dar. Umschichtungs
gewinne können für die Erfüllung des 
 Stiftungszwecks verwendet werden, 

wenn das Grundstockvermögen er
halten bleibt und die Satzung die Ver
wendung hierfür nicht ausschließt.

Es wird klargestellt, dass das Stif
tungsvermögen getrennt von frem
dem Vermögen zu verwalten ist. Das 
Grundstockvermögen ist ungeschmä
lert zu erhalten, ein vorübergehender 
Gebrauch kann in der Satzung oder 
durch die Aufsichtsbehörde zugelassen 
werden. Weitergehende Regelungen 
zur Verwaltung des sonstigen Ver
mögens oder zu etwaigen Anlagericht
linien enthält das Gesetz nicht.

Die von einigen Stiftungen erhoff
ten Festlegungen zum Kapitalerhalt 
sind nicht erfolgt. Hintergrund dürfte 
sein, dass angesichts der Vielfalt der 
Stiftungen und ihrer Vermögensstruk
turen eine starre einheitliche Regelung 
für alle nicht zielführend wäre. In
sofern bleibt es bis zum Inkrafttreten 
des Gesetzes und der Ausbildung von 
Rechtsprechung dabei, dass dieses The
ma in den verschiedenen Bundeslän
dern uneinheitlich gehandhabt wird.

Einige Forderungen des Bundes
verbandes fanden leider keine Berück
sichtigung, wie die Einräumung einer 
Klagebefugnis zur Beseitigung eines 
strukturellen Defizits bei der Durch
setzung von Ansprüchen der Stiftung 
oder die Ausgestaltung des Stiftungs
registers als Vollregister mit Melde
fiktion für das Transparenzregister 
zum Abbau von Bürokratie.

Im Interesse einer guten und effek
tiven Stiftungsarbeit für eine aktive 
Zivilgesellschaft sind weitere Ver
besserungen im Stiftungsrecht sowie 
im Stiftungssteuerrecht notwendig. 
Wir bleiben dran.

Stiftungsrechtsreform – 
Verbesserungen für die 
Stiftungen
FRIEDERIKE VON BÜNAU Vorsitzende des Vorstands, Bundesverband Deutscher Stiftungen e. V., Berlin

»Wir sind zuversichtlich, dass die 
Strukturmaßnahmen ins besondere kleine 
und mittlere Stiftungen stärken werden.«
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